
61. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 19. Januar 2007 Nummer 2

Glied.- Datum  I n h a l t  Seite
 Nr.

2022  21.  9. 2006    Betriebssatzung für die Jugendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes Rheinland („Jugend-
hilfe Rheinland“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

20301  20. 12. 2006    Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Lauf-
bahn des höheren Verwaltungsdienstes Landespflege des Landes Nordrhein-Westfalen (VAPhöhDL)  24 

203011  12. 12. 2006    Bekanntmachung des Staatsvertrages über die Einrichtung eines gemeinsamen Studienganges für 
den Amtsanwaltsdienst und die Errichtung eines gemeinsamen Prüfungsamtes für die Abnahme der 
Amtsanwaltsprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

203016  18. 12. 2006    Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn 
des tierärztlichen Dienstes in der Veterinärverwaltung im Land Nordrhein-Westfalen (VAPVet)   . . .  24 

20303  1.  1. 2007    Anordnung über die Festsetzung von Zusätzen zu den Grundamtsbezeichnungen für die Beamtinnen 
und Beamten der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß § 1 Abs. 2 Hochschulgesetz   25 

77  11. 12. 2006    Änderung der Satzung für den Wasserverband Eifel-Rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

81  15. 12. 2006    Satzung des Landschaftsverbandes Rheinland über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichs-
abgabe nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) an die örtlichen Fürsorgestellen bei 
den Kreisen, kreisfreien und kreisangehörigen Städten im Rheinland für das Haushaltsjahr 2007 
(Ausgleichsabgabesatzung 2007)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

91  9.  1. 2007    Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Bundesfernstraßengesetzes  26  

 18. 12. 2006    Genehmigung der 44. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf im Gebiet 
der Stadt Wuppertal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

  Hinweis für die Bezieher des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen
  Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Jahrgang 2006 –  26

G 322915

Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.
Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 
aktuellen Stand.
Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt Nr. 29, S. 472.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenloser Service.
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2022

Betriebssatzung 
für die Jugendhilfeeinrichtungen

des Landschaftsverbandes Rheinland
(„Jugendhilfe Rheinland“)

Vom 21. September 2006

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d) 
der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 20 des Dritten Befristungsgesetzes 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), hat die Land-
schaftsversammlung Rheinland am 21. September 2006 
folgende Betriebssatzung beschlossen:

§ 1
Rechtsform, Name

(1) Der Rheinische Wohngruppenverbund wird als 
wirtschaftlich und organisatorisch eigenständige Ein-
richtung des Landschaftsverbandes Rheinland wie ein 
Eigenbetrieb (Betrieb) geführt. Der Betrieb besteht aus 5 
Betriebsstätten mit Sitz in Solingen, Remscheid, Krefeld, 
Viersen und Euskirchen.

(2) Der Betrieb führt den Namen „Jugendhilfe Rhein-
land“.

(3) Die Liquidität des Betriebes wird durch die Inan-
spruchnahme von Kassenkrediten des Trägers sicherge-
stellt.

§ 2
Zweck und Ziel des Betriebes

Zweck und Ziel ist die Förderung der sozialen und 
emotionalen sowie schulisch-beruflichen Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage von 
§ 85 Abs. 2 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) in 
Form von Leistungen nach dem SGB VIII, insbesondere 
Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen für see-
lisch behinderte Kinder und Jugendliche.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1) Der Betrieb „Jugendhilfe Rheinland“ verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke ge-
mäß den Bestimmungen der Abgabenordnung in der je-
weils gültigen Fassung.

(2) Etwaige Überschüsse dürfen nur für satzungsge-
mäße Zwecke verwendet werden.

(3) Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen an den 
Landschaftsverband Rheinland.

§ 4
Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung besteht aus der Ersten Be-
triebsleiterin bzw. dem Ersten Betriebsleiter und der 
Zweiten Betriebsleiterin bzw. dem Zweiten Betriebs-
leiter.

(2) Die Erste Betriebsleiterin bzw. der Erste Betriebs-
leiter ist die Fachliche Direktorin bzw. der Fachliche Di-
rektor des Betriebes. Die Zweite Betriebsleiterin bzw. 
der Zweite Betriebsleiter ist die Kaufmännische Direk-
torin bzw. der Kaufmännische Direktor des Betriebes.

(3) Für die Mitglieder der Betriebsleitung sind Vertre-
terinnen bzw. Vertreter zu bestellen.

(4) Die Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter und 
ihre Vertreterinnen bzw. Vertreter werden aufgrund 
eines Beschlusses des Landschaftsausschusses für die 
Dauer von fünf Jahren vom Direktor des Landschafts-
verbandes Rheinland bestellt.

(5) Die Betriebsleitung ist in ihrer Gesamtheit für die 
wirtschaftliche Betriebsführung verantwortlich. Für 
Schäden haftet die Betriebsleitung entsprechend den 
Vorschriften des § 84 Landesbeamtengesetz.

(6) Zur Unterstützung der Betriebsleitung in fach-
lichen Fragen wird eine Konferenz der Leitungen der 
Betriebsstätten unter Vorsitz der Ersten Betriebsleiterin 
bzw. des Ersten Betriebsleiters gebildet. Das Nähere re-
gelt die Dienstanweisung gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebs-
satzung.

§ 5
Aufgaben der Betriebsleitung

(1) Der Betrieb wird von der Betriebsleitung nach 
Maßgabe der Eigenbetriebsverordnung selbständig gelei-
tet. Sie entscheidet eigenverantwortlich in allen zur lau-
fenden Betriebsführung gehörenden Angelegenheiten, 
die nicht in die Zuständigkeit der Landschaftsversamm-
lung, eines ihrer Ausschüsse oder des Direktors des 
Landschaftsverbandes Rheinland fallen; ihr obliegt ins-
besondere die Aufstellung und die Ausführung des Wirt-
schaftsplans. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich 
der Betrieb Dritter bedienen. Die wirtschaftlich und 
fachlich selbständige Betriebsführung des Betriebes wird 
dadurch nicht eingeschränkt.

(2) Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebslei-
tung regelt der Direktor des Landschaftsverbandes 
Rheinland mit Zustimmung des Betriebsausschusses 
durch Dienstanweisung.

(3) Jedes Mitglied der Betriebsleitung ist in seinem 
Aufgabengebiet berechtigt, allein zu handeln. Entschei-
dungen von übergreifender Bedeutung sind gemeinsam 
zu treffen. Bei Meinungsverschiedenheiten trifft die 
Erste Betriebsleiterin bzw. der Erste Betriebsleiter die 
abschließende Entscheidung. Die abweichende Meinung 
kann im Betriebsausschuss und dem Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland vorgetragen werden.

(4) Führt eine Entscheidung zu Ausgaben, die ein De-
fizit verursacht, das vom Träger zu finanzieren wäre, 
muss die Zweite Betriebsleiterin bzw. der Zweite Be-
triebsleiter den Betriebsausschuss und den Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland unverzüglich unter-
richten. Bis zur Entscheidung des Trägers darf der Be-
schluss nicht umgesetzt werden. Das weitere Verfahren 
richtet sich nach § 12 Abs. 3.

§ 6
Vertretung

(1) In den Angelegenheiten des Betriebes wird der 
Landschaftsverband Rheinland durch die Betriebslei-
tung vertreten, sofern die Landschaftsverbandsordnung 
oder die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO NRW) keine andere Regelung 
treffen. Die Einzelheiten regelt die Dienstanweisung.

(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Be-
auftragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefug-
nisse werden öffentlich bekannt gegeben. Die Vertre-
tungsberechtigten und die Beauftragten unterzeichnen 
unter dem Namen des Betriebes.

(3) Bei verpflichtenden Erklärungen für den Betrieb 
ist nach § 21 Landschaftsverbandsordnung zu verfahren. 
Auf Verpflichtungen, die zur Durchführung der lau-
fenden Betriebsführung eingegangen werden, findet § 21 
Abs. 1 Landschaftsverbandsordnung keine Anwendung.

§ 7
Zuständigkeit der Landschaftsversammlung

(1) Die Landschaftsversammlung entscheidet über:

1.   Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssat-
zung,

2.   Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes 
einschließlich des Investitionsprogramms,

3.   Feststellung des Jahresabschlusses sowie Verwen-
dung eines Gewinns oder Behandlung eines Verlustes 
sowie die Entlastung des Betriebsausschusses,

4.   Rückzahlung von Eigenkapital an den Landschafts-
verband Rheinland.

(2) Sie berät über die aus dem Erfolgsplan entwickelte 
Finanzplanung.
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§ 8
Zuständigkeit des Landschaftsausschusses

Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-
legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-
schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland oder der 
Betriebsleitung vorbehalten sind. Er entscheidet insbe-
sondere über:

 1.  Aufgaben und Zielplanung,

 2.  Rahmenvorgaben,

 3.   Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von 
Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Ein-
zelfall voraussichtlich 750.000 € überschreiten,

 4.   Rangfolge mittel- und langfristiger Investitionen im 
Rahmen der Förderung aus öffentlichen Mitteln und 
aus Haushaltsmitteln des Landschaftsverbandes 
Rheinland,

 5.   Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mit-
glieder der Betriebsleitung und ihrer Vertreter und 
Vertreterinnen,

 6.   allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen der 
Mitglieder der Betriebsleitung und deren Vertrete-
rinnen und Vertreter,

 7.   Auflösung des Betriebes oder wesentlicher Teile des 
Betriebes,

 8.   Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

 9.   An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Be-
stellung dinglicher Rechte an Grundstücken,

10.   Stellungnahmen des Landschaftsverbandes Rhein-
land zu öffentlichen Planungsvorhaben, soweit das 
Sondervermögen betroffen ist, ausgenommen Flä-
chennutzungspläne und Bebauungspläne; die Be-
triebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme an-
zuhören,

11.   Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-
ausschuss und dem Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 sowie 
zwischen dem Betriebsausschuss und dem Kämme-
rer gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2,

12.   Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-
schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-
rechts schriftlich an die Vertretung des Landschafts-
verbandes Rheinland gerichtet werden, soweit nicht 
der Betriebsausschuss zuständig ist.

§ 9
Zuständigkeit des Betriebsausschusses

(1) Der Betriebsausschuss ist Fachausschuss im Sinne 
der Landschaftsverbandsordnung. Seine Rechte und 
Pflichten regeln die Eigenbetriebsverordnung und die 
Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Aus-
schüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ih-
rer Kommissionen, soweit in dieser Satzung nichts ande-
res bestimmt ist. Seine Zusammensetzung ergibt sich aus 
§ 13 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung und der Haupt-
satzung des Landschaftsverbandes Rheinland. Er berät 
über alle Angelegenheiten des Betriebes, die der Ent-
scheidung der Landschaftsversammlung, des Land-
schaftsausschusses oder eines anderen Fachausschusses 
vorbehalten sind, insbesondere über:

1.   Entwürfe des Wirtschaftsplanes, des Finanzplanes 
und des Investitionsprogramms sowie über den Jah-
resabschluss und den Lagebericht,

2.   Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mit-
glieder der Betriebsleitung und ihrer Vertreterinnen 
und Vertreter,

3.  Rahmenvorgaben,

4.   allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen der 
Mitglieder der Betriebsleitung und deren Vertreter 
und Vertreterinnen,

5.  Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

6.   An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Bestel-
lung dinglicher Rechte an Grundstücken,

7.   Stellungnahmen des Landschaftsverbandes Rhein-
land zu öffentlichen Planungsvorhaben, soweit das 
Sondervermögen betroffen ist, ausgenommen Flä-
chennutzungspläne und Bebauungspläne; die Be-
triebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme anzu-
hören,

8.   Durchführung einer Weisung des Direktors des Land-
schaftsverbandes Rheinland gemäß § 10 Abs. 2 
Satz 1.

(2) Er entscheidet über:

 1.   Erfolg gefährdende Mehraufwendungen, soweit sie 
nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind,

 2.   nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als 
50.000 € oder 30 % des Umsatzes für Einzelvorhaben 
des Vermögensplanes, mindestens jedoch 25.000 €, 
sofern nicht andere Gremien in ihrer Zuständigkeit 
über die Maßnahmen entschieden haben,

 3.   Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und 
Räume des Sondervermögens und mit einer Monats-
miete/-pacht von mehr als 5.000 €,

 4.   Stundungen von Forderungen von mehr als 25.000 € 
sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von 
mehr als 10.000 €,

 5.  Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss,

 6.   Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von 
mehr als 150.000 €,

 7.   Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von 
mehr als 150.000 € bei kurzfristigen Investitionen 
sowie mittel- und langfristigen Investitionen, soweit 
die Gesamtkosten der Maßnahme 750.000 € nicht 
überschreiten,

 8.   Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätz-
licher Bedeutung,

 9.   Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus dem 
Bereich des Betriebes „Jugendhilfe Rheinland“,

10.  die Entlastung der Betriebsleitung.

(3) Die Betriebsleitung legt dem Betriebsausschuss 
vierteljährlich eine Übersicht über getätigte Vergaben ab 
einer Summe von 10.000 € vor.

(4) Die Mitglieder des Betriebsausschusses haften ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland

(1) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte des Betriebes. Er 
übt die Dienst- und Fachaufsicht aus. Er achtet darauf, 
dass die Tätigkeit der Betriebsleitung mit dem geltenden 
Recht und den allgemeinen Zielen des Landschaftsver-
bandes Rheinland im Einklang steht. Im Interesse der 
Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann er der Be-
triebsleitung Weisungen erteilen; ausgenommen hiervon 
sind die Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung, 
die ausschließlich der Betriebsleitung unterliegen (vgl. 
§ 6 Abs. 2 und 3 Eigenbetriebsverordnung).

(2) Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem 
Ermessen die Verantwortung für die Durchführung einer 
Weisung nicht übernehmen zu können, so hat sie sich an 
den Betriebsausschuss zu wenden. Wird keine Überein-
stimmung zwischen dem Betriebsausschuss und dem Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland erzielt, so 
ist die Entscheidung des Landschaftsausschusses herbei-
zuführen.

(3) Die Betriebsleitung hat den Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland über alle wichtigen Angele-
genheiten, insbesondere über die geplante Geschäftspo-
litik und andere grundsätzliche Fragen der Unterneh-
mensplanung zu unterrichten und ihm auf Verlangen 
Auskunft zu erteilen. Sie hat ihn – ebenso wie den Be-
triebsausschuss – vierteljährlich über die Entwicklung 
der Aufwendungen und Erträge sowie über die Abwick-
lung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten. 
Im zweiten Halbjahr des Wirtschaftsjahres erfolgt die 
Unterrichtung monatlich mit einer Hochrechnung auf 
das voraussichtliche Betriebsergebnis.
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(4) Wird die Wahrnehmung von wesentlichen Aufga-
ben des Betriebes durch die Betriebsleitung nicht sicher-
gestellt, trifft der Direktor des Landschaftsverbandes 
Rheinland die erforderlichen Anordnungen. Über die ge-
troffenen Anordnungen ist der Betriebsausschuss unver-
züglich zu unterrichten.

(5) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
hat den Betriebsausschuss über alle wichtigen Angele-
genheiten, die die Entwicklung des Landschaftsver-
bandes Rheinland betreffen, zu unterrichten.

(6) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
bereitet im Benehmen mit der Betriebsleitung die Be-
schlüsse des Landschaftsausschusses vor, insbesondere 
zu den Punkten:

1.  Aufgaben und Zielplanung,

2.  Rahmenvorgaben,

3.   Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von 
Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Einzel-
fall voraussichtlich 750.000 € überschreiten,

4.   Rangfolge mittel- und langfristiger Investitionen im 
Rahmen der Förderung aus öffentlichen Mitteln und 
aus Haushaltsmitteln des Landschaftsverbandes 
Rheinland.

Er bereitet die Beschlüsse des Betriebsausschusses vor.

(7) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
ist, unbeschadet der Zuständigkeit des Landschaftsaus-
schusses und der Fachausschüsse, zuständig für:

1.  Rahmenvorgaben für die Organisation des Betriebes,

2.  Förderung von Investitionen,

3.  Steuerangelegenheiten,

4.  Versicherungsverträge einschl. Schadensregulierung,

5.  Rechtstreitigkeiten,

6.   Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und Räu-
me außerhalb des Sondervermögens,

7.   Systeme der automatisierten Datenverarbeitung und 
deren Verbund,

8.   Stellungnahmen des Landschaftsverbandes Rheinland 
zu öffentlichen Planungsvorhaben, soweit das Sonder-
vermögen betroffen ist, ausgenommen Flächennut-
zungspläne und Bebauungspläne; die Betriebsleitung 
ist vor Abgabe der Stellungnahme anzuhören.

(8) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland Anordnungen, 
die einen Beschluss des Landschaftsausschusses oder des 
Betriebsausschusses erfordern, ohne eine solche Ent-
scheidung im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des 
Landschaftsausschusses treffen. Der Landschaftsaus-
schuss und der Betriebsausschuss sind unverzüglich zu 
unterrichten. Der Landschaftsausschuss kann Dringlich-
keitsentscheidungen aufheben.

(9) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
entscheidet bei der Ausführung des Erfolgsplanes über 
Erfolg gefährdende Mehraufwendungen, wenn Eile ge-
boten ist, es sei denn, die Aufwendungen sind unabweis-
bar. Der Betriebsausschuss ist danach unverzüglich zu 
unterrichten. 

(10) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land entscheidet über die Ausführung des Vermögens-
planes, wenn Mehrausgaben für das Einzelvorhaben an-
fallen, die den Betrag von 50.000 € oder 30 % des An-
satzes, mindestens jedoch 25.000 € überschreiten und 
Eile geboten ist. Der Betriebssausschuss ist danach un-
verzüglich zu unterrichten.

§ 11
Personalangelegenheiten

(1) Die Mitglieder der Betriebsleitung und deren Ver-
treterinnen und Vertreter werden aufgrund eines Be-
schlusses des Landschaftsausschusses vom Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland eingestellt, bestellt 
und abberufen.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgelt-
gruppe 13 TVöD und höher werden aufgrund eines Be-

schlusses des Betriebsausschusses von der Betriebslei-
tung eingestellt. Über die Einstellung der übrigen Be-
schäftigten entscheidet das jeweilige Mitglied der Be-
triebsleitung selbständig für seinen Aufgabenbereich.

(3) Für Entlassungen, Kündigungen und andere ar-
beitsrechtliche Maßnahmen der in Absatz 2 genannten 
Beschäftigten ist das jeweilige Mitglied der Betriebslei-
tung für seinen Aufgabenbereich zuständig. Im Übrigen 
ist der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland 
zuständig.

(4) Vor Eingruppierungen, Kündigungen oder Entlas-
sungen durch den Direktor des Landschaftsverbandes 
Rheinland ist die Betriebsleitung zu hören.

§ 12
Stellung des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Ent-
wurf des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Vermögensplan 
und Stellenübersicht), der mittelfristigen Erfolgs- und 
Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) 
zuzuleiten. Weiterhin hat die Betriebsleitung dem Käm-
merer spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach 
Ende des Wirtschaftsjahres den Entwurf des Jahresab-
schlusses mit seinen Anlagen zuzuleiten. Sie hat dem 
Kämmerer ferner die vierteljährlichen Zwischenberichte 
sowie die Ergebnisse der geführten Statistiken und der 
Kosten- und Leistungsrechnungen zur Verfügung zu 
stellen. Auf Verlangen hat sie darüber hinaus alle sonsti-
gen finanzwirtschaftlichen Auskünfte sowie Zwischen-
berichte in kürzeren Zeitabständen zu erteilen.

(2) Tritt der Kämmerer einem nach Absatz 1 Satz 1 
vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der Entwurf den 
Einwendungen entsprechend zu ändern, soweit der Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland dies ver-
langt. In diesem Fall ist der Betriebsausschuss zu unter-
richten.

(3) Vor Entscheidungen über Erfolg gefährdende 
Mehraufwendungen und sonstige finanzwirtschaftliche 
Angelegenheiten, die den Haushalt des Landschaftsver-
bandes Rheinland berühren, ist der Kämmerer im Be-
triebsausschuss zu hören. Wird dort kein Einvernehmen 
erzielt, ist die Angelegenheit über den Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss dem Landschaftsausschuss zur Ent-
scheidung vorzulegen.

(4) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer Zuschuss-
anträge – ausgenommen für Investitionsförderungen – 
zuzuleiten. Tritt der Kämmerer nicht bei, entscheidet der 
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 13
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Der Betrieb ist zweckmäßig und wirtschaftlich zu 
führen.

(2) Der Betrieb ist als Sondervermögen zu verwalten 
und nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Sondervermö-
gens ist zu achten.

(3) Das Wirtschaftsjahr des Betriebes entspricht dem 
Haushaltsjahr des Landschaftsverbandes Rheinland.

(4) Für den Betrieb ist ein Wirtschaftsplan bestehend 
aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, 
unter Beachtung bundes- und landesrechtlicher Rege-
lungen aufzustellen.

(5) Der Erfolgsplan ist zu ändern, wenn von veran-
schlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem 
Umfang abgewichen werden muss.

(6) Der Vermögensplan ist insbesondere zu ändern, 
wenn die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht 
werden soll oder zusätzliche Deckungsmittel aus dem 
Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland zum Aus-
gleich des Planes notwendig werden.

(7) Die Buchführung des Betriebes wird nach den Re-
geln der kaufmännischen doppelten Buchführung ge-
führt.

(8) Der Jahresabschluss ist durch eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft zu prüfen.
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(9) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung und des 
Rechnungswesens durch das Rechnungsprüfungsamt 
gelten die Vorschriften der Rechnungsprüfungsordnung 
des Landschaftsverbandes Rheinland.

§ 14
Gewinnverwendung

Ein etwaiger Gewinn darf nur dann entnommen wer-
den, wenn die Kapitalausstattung und Finanzlage des 
Betriebes die Entnahme gestatten und er zu satzungsge-
mäßen Zwecken verwendet wird.

§ 15
Zahlungsverkehr

Die Zahlungsabwicklung des Betriebes ist nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushalts-
verordnung NRW in der jeweils gültigen Fassung durch-
zuführen, soweit die Eigenbetriebsverordnung nichts 
 anderes bestimmt. Die Einzelheiten regelt eine Dienst-
anweisung des Direktors des Landschaftsverbandes 
Rheinland. 

§ 16
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in 
Kraft.

Der Vorsitzende

der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr.  W i l h e l m

Der Schriftführer
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Fassung der Betriebssatzung für die 
Jugendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes 
Rheinland wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsverbands-
ordnung in der zurzeit geltenden Fassung bekannt ge-
macht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 21. September 2006 

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2007 S. 16

203011

Bekanntmachung
des Staatsvertrag über die

Einrichtung eines gemeinsamen Studienganges
für den Amtsanwaltsdienst und 

die Errichtung eines gemeinsamen Prüfungsamtes 
für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung

Vom 12. Dezember 2006

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sit-
zung am 6. Dezember 2006 gemäß Artikel 66 Satz 2 der 
Landesverfassung dem Staatsvertrag über die Einrich-
tung eines gemeinsamen Studienganges für den Amtsan-
waltsdienst und die Errichtung eines gemeinsamen Prü-
fungsamtes für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung 
zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird 
gemäß § 14 des Staatsvertrages gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, den 12. Dezember 2006

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Staatsvertrag
über die Einrichtung eines gemeinsamen Studienganges

für den Amtsanwaltsdienst und die Errichtung 
eines gemeinsamen Prüfungsamtes für die Abnahme 

der Amtsanwaltsprüfung

Das Land Baden-Württemberg,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

das Land Sachsen-Anhalt und

das Land Schleswig-Holstein,

– nachfolgend „Länder“ genannt –

schließen folgenden Staatsvertrag:

Die vertragsschließenden Länder richten aufgrund der 
jeweiligen landesrechtlichen Regelungen einen gemein-
samen Studiengang für den Amtsanwaltsdienst ein und 
errichten für die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung ein 
Gemeinsames Prüfungsamt. Hierzu treffen sie die fol-
genden besonderen Vereinbarungen:

Teil 1
Gemeinsamer Studiengang

§ 1

Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Ein-
richtung und Durchführung des in den Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnungen der Länder für den Amtsan-
waltsdienst vorgesehenen gemeinsamen Studienganges 
und stellt hierzu insbesondere die erforderlichen Lehr-
mittel und Räumlichkeiten zur Verfügung.
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§ 2

Der Studiengang ist einzurichten, sofern für das Stu-
dium I insgesamt mindestens zehn Beamtinnen und Be-
amte zur Teilnahme gemeldet werden.

§ 3

(1) Während des Studiums sind insgesamt etwa 600 
Stunden Unterricht zu erteilen.

(2) Der Inhalt der Lehrveranstaltungen ist nach einem 
zwischen den Justizverwaltungen der Länder vereinbar-
ten Curriculum auszurichten.

§ 4

Für das Studium I und II gelten im Übrigen die Be-
stimmungen der Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA) vom 6. Novem-
ber 2006 (GV. NRW. S. 520) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Änderungen der Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA) werden unter 
den Ländern abgestimmt.

§ 5

(1) Die Justizverwaltungen der Länder können sich 
während des Studiums jederzeit über den Stand der 
Ausbildung der von ihnen abgeordneten Beamtinnen und 
Beamten unterrichten. Sie sind berechtigt, Einblick in 
die gefertigten Arbeiten zu nehmen.

(2) Der Direktor der Fachhochschule für Rechtspflege 
Nordrhein-Westfalen übersendet der nach den landes-
rechtlichen Vorschriften zuständigen Stelle die Zeug-
nisse im Sinne von § 11 der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwalts-
dienstes des Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA).

§ 6

Die Kosten des Studienganges, inklusive der anteiligen 
Grundstücks-, Gebäude-, Gebäudebewirtschaftungs- 
und allgemeinen Verwaltungskosten, werden von den 
Ländern entsprechend der Zahl der von ihnen abgeord-
neten Beamtinnen und Beamten getragen. Von dem je-
weils ermittelten Betrag werden 20 Prozent abgezogen. 
Die Kosten werden den Ländern unter Berücksichtigung 
des Abzugs jeweils nach dem Abschluss des Studien-
ganges in Rechnung gestellt.

Teil 2
Gemeinsames Prüfungsamt

§ 7

Das gemeinsame Prüfungsamt ist das Landesjustiz-
prüfungsamt Nordrhein-Westfalen. In dieser Funktion 
führt es die Bezeichnung „Gemeinsames Prüfungsamt 
der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein für 
die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung“.

§ 8

(1) Die Länder beteiligen sich an der Amtsanwalts-
prüfung durch die Benennung von Prüferinnen und Prü-
fern, die durch die Justizverwaltungen der Länder er-
folgt.

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen die Befähigung 
zum Richteramt oder für den Amtsanwaltsdienst besit-
zen. Sie müssen als

1.  Staatsanwältin oder Staatsanwalt,

2.  Amtsanwältin oder Amtsanwalt,

3.   Professorin oder Professor oder Dozentin oder Dozent 
der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-
Westfalen

im Dienst eines der beteiligten Länder stehen. Prüfe-
rinnen und Prüfer nach Satz 2 Nr. 3 sollen praktische 

Erfahrung als Staatsanwältin oder Staatsanwalt oder als 
Amtsanwältin oder Amtsanwalt besitzen.

(3) Das Justizministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen bestellt die Prüferinnen und Prüfer auf Vor-
schlag der Justizverwaltungen der Länder widerruflich 
für die Dauer von fünf Jahren. Die Bestellung erlischt – 
außer durch Zeitablauf und Widerruf – mit dem Aus-
scheiden aus dem Hauptamt.

(4) Das Gemeinsame Prüfungsamt soll beim Einsatz 
der Prüferinnen und Prüfer auf eine möglichst ausgegli-
chene Beteiligung der Länder und die angemessene Be-
rücksichtigung von Lehre und Praxis achten.

§ 9

Die Prüferinnen und Prüfer unterstehen in dieser Ei-
genschaft der Fachaufsicht der Präsidentin oder des Prä-
sidenten des Landesjustizprüfungsamtes Nordrhein-
Westfalen. Sie sind in ihrer Prüfertätigkeit unabhängig.

§ 10

(1) Für das Prüfungsverfahren gelten die Bestimmun-
gen der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (APOAA). Die Vorstellung zur Prü-
fung nach § 16 der Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA) sowie die Ent-
scheidung nach § 27 Abs. 2 der Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des Amtsan-
waltsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA) 
obliegen den nach dem jeweiligen Landesrecht zuständi-
gen Stellen. Änderungen der Verordnung über die Aus-
bildung und Prüfung für die Laufbahn des Amtsanwalts-
dienstes des Landes Nordrhein-Westfalen (APOAA) wer-
den unter den Ländern abgestimmt.

(2) Die Amtsanwaltsprüfung findet in Nordrhein-
Westfalen statt. Von Ort und Termin sind die beteiligten 
Landesjustizverwaltungen zu benachrichtigen.

(3) Erzielt ein Prüfling als Ergebnis der Amtsanwalts-
prüfung die Note „vollbefriedigend“ und sehen die auf 
diesen Prüfling anzuwendenden landesrechtlichen Vor-
schriften diese Note nicht vor, so erfolgt die Umrech-
nung dieser Note durch das abordnende Land.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident des Landesjus-
tizprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen übersendet der 
nach den landesrechtlichen Vorschriften zuständigen 
Stelle gemeinsam mit den übrigen Unterlagen eine Mit-
teilung über das Ergebnis der Amtsanwaltsprüfung.

(5) Über einen Widerspruch gemäß § 68 der Verwal-
tungsgerichtsordnung entscheidet die Präsidentin oder 
der Präsident des Landesjustizprüfungsamtes Nord-
rhein-Westfalen, bei Angriffen gegen die Beurteilung 
 einer Prüfungsleistung auf Grundlage einer einzuholen-
den Stellungnahme der Personen, die an der Beurteilung 
beteiligt gewesen sind.

§ 11

Die von den Beamtinnen und Beamten gefertigten Prü-
fungsarbeiten werden von dem Gemeinsamen Prüfungs-
amt aufbewahrt. Den abordnenden Justizverwaltungen 
der Länder ist jederzeit Einblick in diese Prüfungsar-
beiten und ihre Beurteilung zu gewähren.

§ 12

(1) Die Reisekosten der Prüferinnen und Prüfer tragen 
die Länder jeweils für die von ihnen benannten Mit-
glieder.

(2) Im Übrigen findet eine Kostenbeteiligung der Län-
der nur hinsichtlich der durch die Abnahme der Amtsan-
waltsprüfung entstehenden Auslagen, insbesondere hin-
sichtlich der Prüfervergütungen statt. Diese Kosten tra-
gen die Länder anteilmäßig entsprechend der Zahl der 
von ihnen zur Amtsanwaltsprüfung gemeldeten Beam-
tinnen und Beamten.

(3) Die Anteilsbeträge der Länder werden nach Ablauf 
eines jeden Haushaltsjahres ermittelt; sie sind einen Mo-
nat nach der Kostenmitteilung fällig.
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(4) Die Höhe der Prüfervergütung richtet sich nach 
den Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen.

Teil 3
Dienstbezüge, Reisekosten

und Beschäftigungsvergütungen
der Beamtinnen und Beamten

§ 13

Die den Beamtinnen und Beamten für die Dauer ihrer 
Teilnahme am Studium und an der Amtsanwaltsprüfung 
zu zahlenden Dienstbezüge, Reisekosten und Beschäfti-
gungsvergütungen hat das Land zu tragen, das die Be-
amtinnen und Beamten zur Ausbildung abgeordnet oder 
zur Amtsanwaltsprüfung angemeldet hat.

Teil 4
In-Kraft-Treten, Kündigung, Beitritt

§ 14

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf desjenigen 
Tages in Kraft, an dem die vertragsschließenden Länder 
beim Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfa-
len die Ratifikationsurkunden hinterlegt haben, jedoch 
nicht vor dem 1. Januar 2007. Gleichzeitig tritt die Ver-
einbarung über die Einrichtung eines gemeinsamen 
Lehrgangs und eines gemeinsamen Prüfungsausschusses 
für Amtsanwaltsanwärter in der Fassung vom 22. Okto-
ber 1998 (2310 – I.B.18) außer Kraft.

(2) Sind bis zum 1. Januar 2007 noch nicht von allen 
vertragsschließenden Ländern die Ratifikationsurkun-
den beim Justizministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen hinterlegt worden, so tritt der Staatsvertrag 
nur zwischen den Ländern in Kraft, die bis zu diesem 
Zeitpunkt die Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. 
Hinsichtlich der Länder, die ihre Ratifikationsurkunden 
nach dem 1. Januar 2007 hinterlegen, gilt § 16 Abs. 2 
entsprechend.

(3) Dieser Staatsvertrag findet auf alle Beamtinnen 
und Beamten Anwendung, die ihre Ausbildung am 1. Ja-
nuar 2007 oder später beginnen oder eine unterbrochene 
Ausbildung nach diesem Zeitpunkt fortsetzen.

§ 15

(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land jeder-
zeit gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt durch eine 
entsprechende Mitteilung an die übrigen beteiligten 
Länder. Sie wird frühestens wirksam mit Ablauf der 
Ausbildung und Prüfung derjenigen Beamtinnen und 
Beamten, die sich im Zeitpunkt des Zugangs der Kündi-
gung in der Ausbildung für den Amtsanwaltsdienst oder 
in der Amtsanwaltsprüfung befinden.

(2) Durch das Ausscheiden eines Landes oder mehre-
rer Länder wird die Wirksamkeit des Staatsvertrages 
zwischen den übrigen Ländern nicht berührt. Dies gilt 
nicht im Falle einer Kündigung durch das Land Nor-
drhein-Westfalen.

§ 16

(1) Andere Länder können diesem Staatsvertrag nach 
Anhörung der vertragsschließenden Länder beitreten. 
Der Beitritt erfolgt durch die schriftliche Erklärung des 
Beitritts gegenüber dem Justizministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen und – soweit erforderlich – mit Zu-
stimmung der gesetzgebenden Körperschaft des beitre-
tenden Landes. Über den Eingang der Beitrittserklärung 
unterrichtet das Justizministerium des Landes Nor-
drhein-Westfalen die übrigen Länder.

(2) Für das beitretende Land treten die Regelungen 
dieses Staatsvertrages am Tag nach dem Eingang der 
Beitrittserklärung und gegebenenfalls der Anzeige der 
Zustimmung seiner gesetzgebenden Körperschaft beim 
Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Kraft. Von dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Beitritts 
an nimmt das beigetretene Land an dem Kostenausgleich 
teil.

(3) Im Falle des Beitritts eines Landes wird die Be-
zeichnung des gemeinsamen Prüfungsamtes um den Na-
men des beitretenden Landes ergänzt.

Für das Land Baden-Württemberg:

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Der Justizminister

Für das Land Berlin:

In Vertretung des Regierenden Bürgermeisters

Die Senatorin für Justiz

Für das Land Brandenburg:

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Die Ministerin der Justiz

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Der Senator für Justiz und Verfassung

Für die Freie und Hansestadt

Hamburg:

für den Senat

Präses der Justizbehörde

Für das Land Hessen:

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Der Hessische Minister der Justiz

Das Land Mecklenburg Vorpommern:

Endvertreten durch den Justizminister

Für das Land Niedersachsen:

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Die Justizministerin

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Die Justizministerin

Für das Land Rheinland-Pfalz:

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Der Minister der Justiz

Für das Saarland:

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Der Minister für Justiz, Gesundheit und Soziales

Für das Land Sachsen-Anhalt:

In Vertretung des Ministerpräsidenten

Die Ministerin der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt

Kiel,

Für das Land Schleswig-Holstein:

Für den Ministerpräsidenten

Minister für Justiz, Arbeit und Europa

– GV. NRW. 2007 S. 19
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77

Änderung der Satzung
für den Wasserverband Eifel-Rur

Vom 11. Dezember 2006

Die Verbandsversammlung hat aufgrund der §§ 10 
Abs. 1, 11 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Wasser-
verband Eifel-Rur (Eifel-Rur Verbandsgesetz – Eifel-
RurVG) vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 106), zuletzt 
geändert durch Artikel 138 des Dritten Befristungsge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), am 11. De-
zember 2006 beschlossen, die Satzung des Wasserver-
bandes Eifel-Rur vom 4. Oktober 1993 (GV. NRW. 
S. 976), zuletzt geändert durch Beschluss der Verbands-
versammlung vom 13. Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 
S. 23), wie folgt zu ändern:

1.  § 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 3

 Pflichten der Mitglieder
 (§ 7 Abs. 1 Satz 3 Eifel-RurVG)

  Die Pflichten der Mitglieder ergeben sich aus § 7 Ei-
fel-RurVG. Maßnahmen der Mitglieder, die Auswir-
kungen auf die Gewässer, Grundstücke und Anlagen 
des Verbandes haben können, sind von den Mitglie-
dern dem Verband rechtzeitig anzuzeigen und mit 
ihm zu beraten. Veränderungen bei einem Mitglied, 
die gegenüber früheren Erhebungen eingetreten sind 
oder eintreten werden und die Auswirkungen auf die 
Höhe seines Beitrages haben, sind dem Verband 
rechtzeitig anzumelden.“

2.  § 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „(1) Die Gesamtzahl der Delegierten – einschließlich 
des von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen entsandten Delegierten – wird auf höchs-
tens 101 festgelegt.“

3.  § 9 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „(4) Die Ausschussmitglieder sind von der Verbands-
versammlung zu wählen. Die Voraussetzungen nach 
§ 13 Abs. 1 und 2 Eifel-RurVG müssen vorliegen. § 13 
Abs. 6 Eifel-RurVG gilt entsprechend. Das Weitere 
regelt die Geschäftsordnung der Verbandsversamm-
lung.“

4.   § 12 Abs. 1 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu ge-
fasst:

  „Nach Maßgabe des § 25 Abs. 2 Eifel-RurVG werden 
die Beiträge des Verbandes nach betriebswirtschaft-
lichen Grundsätzen ermittelt.“

5.   § 12 Abs. 2 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu ge-
fasst:

  „Die Jahresbeiträge werden in vier gleichen Teilbeträ-
gen jeweils zum 25. 2., 25. 5., 25. 8. und 25. 11. fällig.“

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nord rhein-Westfalen in Kraft.

I. Bekanntmachungsanordnung

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Eifel-RurVG ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 14. Dezem-
ber 2006, AZ.: IV – 6 – 5.9.03, gemäß § 11 Abs. 2 Eifel-
RurVG genehmigte Satzung sowie der Hinweis nach § 11 
Abs. 5 werden hiermit gemäß § 11 Abs. 4 Eifel-RurVG 
bekannt gemacht.

Düren, den 28. Dezember 2006 

WASSERVERBAND EIFEL-RUR

Der Vorstand 

Dr.-Ing. Wolfgang  F i r k

Genehmigung

Gemäß § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den Wasserver-
band Eifel-Rur (Eifel-Rur-Verbandsgesetz – Eifel-
RurVG) vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 106), zuletzt 
geändert durch Artikel 138 des Dritten Befristungsge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), genehmige 
ich die von der Verbandsversammlung des Wasserver-
bandes Eifel-Rur am 11. Dezember 2006 unter TOP 6 be-
schlossene „Änderung der Satzung des Wasserverbandes 
Eifel-Rur“ für den Wasserverband Eifel-Rur.

Düsseldorf, den 14. Dezember 2006

Ministerium
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

V a l e n t i

– GV. NRW. 2007 S. 22

81

Satzung
des Landschaftsverbandes Rheinland

über die Zuweisung von Mitteln der Ausgleichs-
abgabe nach dem Sozialgesetzbuch 

– Neuntes Buch – (SGB IX)
an die örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen,

kreisfreien und kreisangehörigen Städten 
im Rheinland für das Haushaltsjahr 2007

(Ausgleichsabgabesatzung 2007)
Vom 15. Dezember 2006

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d) 
der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), in 
Verbindung mit § 9 des Gesetzes zur Durchführung der 
Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts 
(DG-KoFSchwbR) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. November 1987 (GV. NRW. S. 401), zuletzt geän-
dert durch Abschnitt 1 Nr. 1.2.4 der Bekanntmachung 
vom 17. August 2005 (GV. NRW. S. 732), hat die Land-
schaftsversammlung Rheinland am 15. Dezember 2006 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Den örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen, kreis-
freien und kreisangehörigen Städten im Rheinland wird 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 des 
Sozialgesetzbuches – Neuntes Buch – (SGB IX) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 3 
des Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBl. I S. 1138), in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch 
– Neuntes Buch – SGB IX (ZustVO SGB IX) vom 31. Ja-
nuar 1989 (GV. NRW. S. 78), zuletzt geändert durch Ar-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 2 vom 19. Januar 2007 23

tikel 8 Nr. 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 2003 (GV. 
NRW. S. 766), für das Jahr 2007 33,09 v. H. des Aufkom-
mens an Ausgleichsabgabe zugewiesen.

§ 2

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat-
zung ist der von dem Integrationsamt des Landschafts-
verbandes Rheinland im Jahr 2005 vereinnahmte Ge-
samtbetrag der Ausgleichsabgabe unter Berücksichti-
gung des für 2005 durchgeführten Finanzausgleichs zwi-
schen den Integrationsämtern und der Abführung des 
dem Ausgleichsfonds beim Bundesminister für Arbeit 
und Soziales zustehenden Anteils.

§ 3

Die Aufteilung der Mittel gemäß § 1 auf die örtlichen 
Fürsorgestellen erfolgt in der Weise, dass zunächst jeder 
örtlichen Fürsorgestelle ein Betrag in Höhe von 52.000 
Euro zur Verfügung gestellt wird. Die verbleibenden 
Mittel werden dann auf der Grundlage der Anzahl der in 
den jeweiligen Kreisen, kreisfreien und kreisangehörigen 
Städten am 31. Dezember 2005 wohnenden schwerbe-
hinderten Menschen prozentual aufgeteilt.

§ 4

Das Integrationsamt des Landschaftsverbandes Rhein-
land kann einzelnen örtlichen Fürsorgestellen zur 
Durchführung ihrer Aufgaben über die ihnen gemäß §§ 1 
und 3 zugewiesenen Beträge hinaus weitere Mittel aus 
im Vorjahr nicht verwendeten Mitteln an Ausgleichsab-
gabe der Fürsorgestellen zur Verfügung stellen.

§ 5

Diese Satzung gilt für das Haushaltsjahr 2007.

Der Vorsitzende
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr.  W i l h e l m

Schriftführer
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Ausgleichsabgabesatzung wird gemäß 
§ 6 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung in der z. Z. gel-
tenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

–  der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher beanstan-
det oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 15. Dezember 2006

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2007 S. 22

Genehmigung der
44. Änderung des Regionalplans

für den Regierungsbezirk Düsseldorf
im Gebiet der Stadt Wuppertal

Vom 18. Dezember 2006

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat 
in seiner Sitzung am 28. September 2006 die 44. Ände-
rung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düs-
seldorf im Gebiet der Stadt Wuppertal beschlossen 
 (Regiobahn Verlängerung-Ost und Kalkabbaugebiet 
Dornap).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 18. Dezember 
2006 – 502 – 30.15.02.45 – gemäß § 20 Abs. 7 Landespla-
nungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-
rien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len erfolgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die Än-
derung des Regionalplans beim Ministerium für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie (Landesplanungsbe-
hörde), der Bezirksregierung Düsseldorf (Bezirkspla-
nungsbehörde) sowie der Stadt Wuppertal zur Einsicht 
für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22 
Landesplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der Ge-
nehmigung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach 
Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den 
öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öf-
fentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des 
Regionalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maß-
gabe des § 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen 
Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
zu berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der 
Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regio-
nalplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich un-
ter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung des Regionalplanes oder deren Be-
kanntmachung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2006

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

P. W.  S c h n e i d e r 

– GV. NRW. 2007 S. 23
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20301

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des höheren Verwaltungsdienstes 

Landespflege des Landes Nordrhein-Westfalen 
(VAPhöhDL)

Vom 20. Dezember 2006

Auf Grund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. 
NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278), wird im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Fi-
nanzministerium verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des höheren Verwaltungsdienstes Landes-
pflege des Landes Nordrhein-Westfalen (VAPhöhDL) 
vom 31. Januar 1991 (GV. NRW. S. 152), zuletzt geändert 
durch Artikel 21 (Zweiter Teil) des Gesetzes vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 498), wird wie folgt geändert:

1.   In § 2 Abs. 3 Nr. 1 werden die Wörter „amtsärztliches 
Zeugnis“ durch die Wörter „amtliches Zeugnis der 
unteren Gesundheitsbehörde“ ersetzt.

2.  § 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

 a)   Die Wörter „Beschäftigungsverbot nach dem Mut-
terschutzgesetz“ werden durch die Wörter „Be-
schäftigungsverboten nach der Verordnung über 
den Mutterschutz für Beamtinnen“ ersetzt.

 b)   Das Wort „Erziehungsurlaub“ wird durch das 
Wort „Elternzeit“ und die Wörter „des Erzie-
hungsurlaubs“ werden durch die Wörter „einer 
Elternzeit“ ersetzt.

3.  § 8 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   Die Angabe „Fachverwaltungen 14 Wochen“ wird 
durch die Angabe „Fachverwaltungen 10 Wochen“ 
ersetzt.

 b)   Die Angabe „Bezirksregierung 13 Wochen“ wird 
durch die Angabe „Bezirksregierungen 17 Wo-
chen“ ersetzt.

4.   In § 16 Abs. 1 werden die Wörter „die höheren tech-
nischen Verwaltungsbeamten“ durch die Wörter „den 
höheren technischen Verwaltungsdienst“ ersetzt.

5.   In Anlage 1 (zu §§ 7 Abs. 2, 9 Abs. 2) wird die Tabelle 
wie folgt geändert:

 a)   Im Ausbildungs-Abschnitt II wird in der 2. Spalte 
(Ausbildungs-Dauer) die Angabe „14 (13 – 15)“ 
durch die Angabe „10 (9-11)“ ersetzt,

   die 3. Spalte (Ausbildungsstellen) wie folgt neu 
gefasst:

   „Fachverwaltungen insbesondere 
– LANUV (mind. 6 Wochen)
– Landesbetrieb Wald und Holz 
– Landesbetrieb Straßenbau NRW“

   und in der 4. Spalte (Ausbildungsinhalte) die 
 Bezeichnung „LÖBF“ durch die Bezeichnung 
„LANUV“ und die Wörter „gegenüber Aufsichts-
behörden und Gerichten“ durch die Wörter „für 
Behörden und Gerichte“ ersetzt.

 b)  Im Ausbildungs-Abschnitt IIIa wird 

   in der 2. Spalte (Ausbildungs-Dauer) die Angabe 
„13 (12-14)“ durch die Angabe „17 (16-18)“ er-
setzt,

   in der 3. Spalte (Ausbildungsstellen) die Bezeich-
nung „Bezirksregierung“ durch die Bezeichnung 
„Bezirksregierungen“ ersetzt,

   in der 4. Spalte (Ausbildungsinhalte) die Wörter 
„Regional- und Gebietsentwicklungsplanung“ 
durch das Wort „Regionalplanung“ ersetzt

   und nach dem Wort „Fachgebieten“ das Semiko-
lon durch ein Komma ersetzt und die Wörter „wie 

z. B. der Wasserwirtschaft und der Agrarordnung;“ 
angefügt.

6.   In der Anlage 3 wird auf Seite 2 (Rückseite) die 
Adresse wie folgt neu gefasst:

  „Oberprüfungsamt für den höheren 
technischen Verwaltungsdienst 
Hahnstraße 70 
60528 Frankfurt am Main“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2006

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2007 S. 24

203016

Erste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des tierärztlichen Dienstes 

in der Veterinärverwaltung 
im Land Nordrhein-Westfalen (VAPVet)

Vom 18. Dezember 2006

Auf Grund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. 
NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278), wird im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Fi-
nanzministerium verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des tierärztlichen Dienstes in der Veteri-
närverwaltung im Land Nordrhein-Westfalen (VAPVet) 
vom 22. Mai 2006 (GV. NRW. S. 314) wird wie folgt ge-
ändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird in § 7 das Wort „Ausbil-
dungsbehörden“ durch das Wort „Ausbildungsbehör-
de“ ersetzt.

2.   § 7 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „Ausbildungsbe-
hörden“ durch das Wort „Ausbildungsbehörde“ 
ersetzt.

 b)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „Ausbildungsbehörde ist das Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz.“

 c)  In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.

3.  § 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)   Der Ausbildungsabschnitt III wird wie folgt neu 
gefasst:

   „III. 7,5 Monate Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“.

 b)  Der Ausbildungsabschnitt VII wird gestrichen.

4.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 Satz 1 wird das Komma nach der 
Nummer „III“ durch das Wort „und“ ersetzt und 
die Angaben „und VII“ gestrichen.

 b)   In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „den Aus-
bildungsbehörden“ durch die Wörter „der Ausbil-
dungsbehörde“ ersetzt.
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5.   In § 11 Abs. 1 wird das Komma nach der Nummer 
„III“ durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter 
„und VII“ gestrichen.

6.  § 14 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst:

   „2. der Leiterin oder dem Leiter des Landesamtes 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz oder 
eine von ihr oder ihm bestellte Vertretung,“.

 b)   Nach Nummer 2 wird als neue Nummer 3 einge-
fügt:

   „3. einer weiteren Beamtin oder einem weiteren 
Beamten oder einer weiteren oder einem weiteren 
Angestellten des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz mit der Befähigung für die 
Laufbahn des tierärztlichen Dienstes in der Vete-
rinärverwaltung im Land Nordrhein-Westfalen,“.

 c)   Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden zu Num-
mern 4 und 5 (neu). 

 d)  Die bisherige Nummer 5 wird gestrichen.

7.   Die Tabelle in Anlage 1 (zu § 7 Abs. 4 und § 8 Abs. 3) 
wird wie folgt geändert: 

 a)  In der 3. Zeile (Ausbildungsabschnitt III) wird

  –  in der zweiten Spalte die Bezeichnung „Landes-
amt für Ernährungswirtschaft und Jagd“ durch 
die Bezeichnung „Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ ersetzt,

  –  in der 2. Spalte (Dauer) die Zahl „2“ durch die 
Zahl „7,5“ ersetzt,

  –  in der 3. Spalte (Ausbildungsinhalt) wird hinter 
dem Wort „Qualitätsmanagement“ der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und als neue Unterab-
sätze folgende Wörter angefügt:

   „Aufgaben der Dienst- und Fachaufsicht;
   Haushalts- und Personalangelegenheiten ein-

schließlich Personalvertretungsrecht;
   Bearbeitung von Vorgängen, Erstellung von Ent-

würfen und Berichten, Verordnungen, Verfü-
gungen, Genehmigungen, Zulassungen, Obergut-
achten, Widerspruchsbescheiden und sonstigen 
Schriftsätzen;

   Wahrnehmung der Fachaufsicht nach dem Tier-
seuchenrecht, Lebensmittelrecht, Fleischhygiene-
recht, Geflügelfleischhygienerecht, Arzneimittel-
recht, Betäubungsmittelrecht, Futtermittelrecht 
und Tierschutzrecht; Verordnung (EG) 1774/2002;

   Praxisbezogene Ausbildung in Ausbildungsstellen 
mit aktueller Problemstellung;

   Zulassung und Überprüfung von Betrieben;
  Genehmigung von Tierversuchen;
   Rechtsvorschriften in der Veterinärverwaltung, 

Teile des besonderen Verwaltungsrechts, Verwal-
tungskunde;

  Prüfungsvorbereitung und Laufbahnprüfung;“.

 b)   Die 7. Zeile (Ausbildungsabschnitt VII) wird ge-
strichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2006

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2007 S. 24

20303

Anordnung 
über die Festsetzung von Zusätzen zu den Grund-

amtsbezeichnungen 
für die Beamtinnen und Beamten 

der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
gemäß § 1 Abs. 2 Hochschulgesetz

Vom 1. Januar 2007

Aufgrund der Vorbemerkung Nr. 1 Abs. 2 zu den Bun-
desbesoldungsordnungen A und B – Anlage 1 des Bun-
desbesoldungsgesetzes – in Verbindung mit § 8 Abs. 5 
des Landesbesoldungsgesetzes werden für die Beam-
tinnen und Beamten der in § 1 Abs. 2 Hochschulgesetz 
aufgeführten Hochschulen des Landes Nordrhein-West-
falen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
dem Innenministerium die folgenden Zusätze zu den 
Grundamtsbezeichnungen festgesetzt:

1.
Grundamtsbezeichnung Zusatz

1.1
Zusätze für die Beamten des Bibliotheksdienstes und für 
die Verwaltungsbeamten

Sekretär  Bibliotheks-
Obersekretär Verwaltungs-
Hauptsekretär 
Amtsinspektor 
Inspektor 
Oberinspektor 
Amtmann 
Amtsrat 
Oberamtsrat 
Rat 
Oberrat 
Direktor 
Leitender Direktor 

1.2 
Zusätze für die Beamten besonderer Fachrichtungen

Inspektor  Bau-
Oberinspektor Garten-
Amtmann  Kartographen-
Amtsrat  Staatsarchiv-
Oberamtsrat Vermessungs-
Rat 
Oberrat 
Direktor 
Leitender Direktor 

2. 
Bei den Amtsbezeichnungen mit der Grundamtsbezeich-
nung „Leitender Direktor“ wird das Wort „Leitender“, 
bei den Amtsbezeichnungen mit der Grundamtsbezeich-
nung „Oberrat“ wird der Wortteil „Ober“ vorangestellt.

3.
Ohne Zusatz werden folgende Grundamtsbezeichnungen 
verwendet:

Amtsmeister, Oberamtsmeister, Werkmeister, Oberwerk-
meister, Hauptwerksmeister, Betriebsinspektor.

4. 
Die in den Nummern 1.1, 1.2 und 3 aufgeführten Amts-
bezeichnungen sind mit dem ergänzenden Hinweis auf 
die jeweilige Hochschule zu führen.

5. 
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 1. Januar 2007
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Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2007 S. 25

91

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur 

Durchführung des Bundesfernstraßengesetzes
Vom 9. Januar 2007

Aufgrund des § 5 Abs. 3 des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2006 (GV. NRW. S. 622) – insoweit nach Anhörung des 
Ausschusses für Bauen und Verkehr des Landtags – so-
wie des § 22 Abs. 4 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 
Februar 2003 (BGBl. I S. 286), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 22. April 2005 (BGBl. I S. 1128), wird 
die Verordnung zur Durchführung des Bundesfernstra-
ßengesetzes vom 11. März 1975 (GV. NRW. S. 259), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 2. Mai 2006 (GV. 
NRW. S. 160), wie folgt geändert:

Artikel 1

1.  In § 1 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

  „Anhörungsbehörde im Gebiet des Regierungsbezirks 
Düsseldorf ist der Landesbetrieb Straßenbau.“

2.  In § 4 erhält Absatz 1a folgende Fassung:

  „(1 a) Die Befugnis der obersten Landesstraßen-
baubehörde gemäß § 17 Abs. 5 Bundesfernstraßenge-
setz (FStrG) zur Planfeststellung nach § 17 Abs. 1 
FStrG und zur Plangenehmigung gemäß § 17 Abs. 1a 
FStrG wird im Gebiet des Regierungsbezirks Det-
mold auf die Bezirksregierung Detmold und im Ge-
biet des Regierungsbezirks Düsseldorf auf den Lan-
desbetrieb Straßenbau übertragen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 9. Januar 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

– GV. NRW. 2007 S. 26

Hinweis 
für die Bezieher des Gesetz- und 
Verordnungsblattes für das Land 

Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nord rhein-Westfalen – Jahrgang 2006 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2006 Einband-
decken für 1 Band vor zum Preis von 12,00 Euro zuzüg-
lich Versandkosten.

In diesem Betrag sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. 3. 2007 unter Angabe der 
Kundennummer an den Verlag erbeten.

– GV. NRW. 2007 S. 26

Einzelpreis dieser Nummer 2,70 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 33,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 67,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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